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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.09.1995 

Geschäftszahl 

94/13/0253 

Rechtssatz 

Die Beurteilung eines Ortes als weiterer Mittelpunkt der Tätigkeit eines Arbeitnehmers hängt nicht vom 
Vorhandensein fester örtlicher Einrichtungen des Arbeitgebers an einem solchen Ort ab. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

94/13/0254 


